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WISSENSWERT

Was Sie als Schwerbehindertenvertretung jetzt
unbedingt wissen sollten

Ob Umstrukturierung, Standortverlagerung oder Wegfall von Aufgaben: Wenn Arbeitsplatze
im Betrieb abgebaut werden, sind betriebsbedingte Kiindigungen oft die Folge. Auch der
Ablauf befristeter Arbeitsverhaltnisse ohne Verlangerungsoption oder die Nichtanwendung
von Kurzarbeit kann zu einem Ende des Beschaftigungsverhaltnisses fihren.

In all diesen Situationen ist Ihre Beteiligung als Schwerbehin-
dertenvertretung unverzichtbar, insbesondere wenn schwer-
behinderte oder gleichgestellte Beschaftigte betroffen sind.
Denn jede Kiindigung bedeutet fiir die betroffene Person
einen tiefen Einschnitt in die berufliche und personliche Le-
bensplanung. lhre Aufgabe ist es, in dieser sensiblen Phase
Schutz und Unterstlitzung zu bieten — durch rechtzeitige
Einflussnahme und konsequente Wahrnehmung Ihrer Rechte.

Kiindigung nur mit rechtlich tragfahigem Grund
Auch eine betriebsbedingte Kiindigung darf nicht willkirlich
ausgesprochen werden. Sie setzt — wie jede Kiindigung nach
dem Kiindigungsschutzgesetz (KSchG) — das Vorliegen eines
sozial gerechtfertigten Kiindigungsgrundes voraus (gemaB
§ 1 Abs. 2 KSchG). Das gilt, wenn der Betrieb regelmaBig mehr
als zehn Arbeitnehmer beschaftigt und das Arbeitsverhaltnis
seit mindestens sechs Monaten besteht.

Lediglich ein Umsatzriickgang reicht als Grund fiir eine be-
triebsbedingte Kiindigung nicht aus. Der Arbeitgeber muss
darlegen, dass

e der Beschaftigungsbedarf dauerhaft entfallt,

* keine Weiterbeschaftigung auf einem anderen zumut-
baren Arbeitsplatz moglich ist und

e eine ordnungsgemaBe Sozialauswahl vorgenommen
wurde.

Gerade bei schwerbehinderten oder gleichgestellten Perso-
nen gelten zusatzliche Schutzvorgaben. Hier kommt Ihnen als
Schwerbehindertenvertretung eine besondere Verantwortung
zu.

Ihre gesetzlich gesicherte Beteiligung

Nach § 178 Abs. 2 SGB IX ist Ihre Beteiligung bei jeder Kiin-
digung schwerbehinderter oder gleichgestellter Beschaftigter
gesetzlich vorgeschrieben — zusatzlich zur Beteiligung des
Betriebs- oder Personalrats. Diese Beteiligung muss recht-
zeitig erfolgen, das heiBt so friih, dass Sie Ihre Aufgabe als

Interessenvertretung effektiv erfiillen kénnen. Sie diirfen
nicht nur Stellung nehmen, sondern haben das Recht, auf
Weiterbeschaftigungsmaglichkeiten oder auf eine fehlerhaf-
te Sozialauswahl hinzuweisen und diirfen lhre betroffenen
Kolleginnen und Kollegen umfassend beraten.

I WICHTIG

Werden Sie als Schwerbehindertenvertretung nicht oder
verspatet beteiligt, ist die Kiindigung unwirksam, auch
dann, wenn der Betriebsrat ordnungsgemal angehort
wurde.

Die Zustimmung des Integrationsamts ist
zwingend

Kein Arbeitgeber darf einem schwerbehinderten Menschen
kiindigen, ohne zuvor die Zustimmung des Integrationsamts
(das in einigen Bundeslandern Inklusionsamt heif3t) eingeholt
zu haben (§ 168 SGB IX). Diese Pflicht gilt auch fiir gleich-
gestellte Menschen.

Sie haben in diesem Verfahren die Mdglichkeit,

e auf konkrete Weiterbeschaftigungsmaglichkeiten hin-
zuweisen,

e soziale Harten darzulegen oder

e auf formale Unzulanglichkeiten wie fehlerhafte Auswahl-
kriterien aufmerksam zu machen.

Nutzen Sie diesen Spielraum, um Kiindigungen zu verhindern
oder zumindest abzumildern.

Bestehen Sie auf vollstiandigen Informationen
Auch wenn das Gesetz keine Pflicht zur Ubergabe von Unter-
lagen vorsieht, ergibt sich aus lhrem Beteiligungsrecht ein An-
spruch auf vollstandige und priiffahige Informationen. Diese
miissen es lhnen ermdglichen, sich ein klares Bild von der
beabsichtigten Kiindigung zu machen, ohne eigene Nach-
forschungen anstellen zu miissen.
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zum Sozialplan wissen

Das sollten Sie zum Interessenausgleich und

Immer wenn es um eine Vielzahl von betriebsbedingten Kiindigungen geht, stehen die Be-
griffe ,Interessenausgleich” und ,Sozialplan” im Raum. Doch was ist das eigentlich? Und
warum zahlt der Arbeitgeber Abfindungen Uber einen Sozialplan?

Ein Sozialplan ist eine Vereinbarung zwischen dem Betriebs-
oder Personalrat und Ihrem Arbeitgeber. Das Ziel des Sozial-
plans ist es, Nachteile, die lhren Kolleginnen und Kollegen
durch eine Betriebsanderung entstehen, abzumildern.

Ihre Rolle als Schwerbehindertenvertretung

Sie als Schwerbehindertenvertretung sitzen nicht mit am Ver-
handlungstisch. Ihr Arbeitgeber muss Sie jedoch friihzeitig und
umfassend Uber alle geplanten MaBnahmen informieren, die
schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen betreffen kon-
nen. Dazu gehort auch der Abschluss eines Sozialplans, wenn
darinzum Beispiel Abfindungsregelungen, Versetzungen, Quali-
fizierungsmaBnahmen oder Auswahlrichtlinien geregelt sind.

Kein Sozialplan ohne Interessenausgleich

In der Praxis werden Verhandlungen (ber einen Sozialplan
und einen Interessenausgleich in aller Regel miteinander ver-
bunden. Trotzdem unterscheiden sie sich wesentlich in Inhalt,
Funktion, Zustandekommen und Wirkungsweise.

Interessenausgleich Sozialplan

Der Interessenausgleich
behandelt die Frage,
ob, wie und wann

eine Betriebsanderung
durchgeflihrt wird.

Dagegen geht es beim Sozialplan
darum, wie die wirtschaftlichen
Nachteile ausgeglichen oder abge-
mildert werden, die die Arbeitneh-
mer infolge der Betriebsanderung
erleiden missen.

Insoweit sind auch die Intensitat und die Durchsetzbarkeit
Ihrer Beteiligungsrechte als Betriebsrat unterschiedlich.

I WICHTIG

Rechte des Betriebsrats beim
Interessenausgleich

Der Arbeitgeber muss einen Interessenausgleich nur
ernsthaft versuchen. lhr Betriebsrat kann ihn aber nicht
gegen den Willen des Arbeitgebers erzwingen. Auch eine
Einigungsstelle kann keinen Beschluss tiber das Ob und
Wie einer Betriebsanderung fassen, sondern lediglich auf
eine gttliche Einigung hinwirken. Die unternehmerisch-
wirtschaftliche Entscheidungsbefugnis tiber das Ob und
Wie der Betriebsanderung bleibt alleine beim Arbeitgeber.
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Anders sieht es beim Sozialplan aus: Hier kann der Betriebs-
rat die Einigungsstelle anrufen, wenn er keine Einigung mit
dem Arbeitgeber erzielen kann. Deren Entscheidung ersetzt
dann eine Einigung mit dem Arbeitgeber. So kann also der
Betriebsrat einen Sozialplan erzwingen.

I WICHTIG

Bei Abweichungen vom Interessenausgleich stehen Ar-
beitnehmern Nachteilsausgleichanspriiche nach § 113
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) zu.

Der Ablauf in der Praxis

Warum sollte nun ein Arbeitgeber tiberhaupt freiwillig, also
ohne Einschaltung einer Einigungsstelle, einen Sozialplan ver-
einbaren? SchlieBlich wird ihn das eine Menge Geld kosten.
In der Praxis gibt es diese Fallgestaltung:

Der Arbeitgeber mochte sich einfach mit Geld freikaufen. Er
besitzt das Geld oder kann es sich ohne groBere Probleme
leihen und mdchte keine Kiindigungsschutzklagen oder ande-
re schlechte Nachrichten iiber sich in der Offentlichkeit lesen.
Immer mehr GroBunternehmen gehen so vor.

Das Vorgehen des Betriebsrats

Der Betriebsrat weigert sich stets so lange, den Interessenaus-
gleich zu unterschreiben, bis auch eine angemessene Losung
uiber den Ausgleich und die Milderung der wirtschaftlichen
Nachteile der gekiindigten Kolleginnen und Kollegen gefun-
den ist. Und genau das geschieht im Sozialplan.

= FAZIT

Sie sind Schutzinstanz und Stimme der
Betroffenen
Als Schwerbehindertenvertretung sind Sie gesetzlich

dazu berufen, schwerbehinderten und gleichgestellten
Menschen in Kiindigungssituationen zur Seite zu stehen.
Ihre Mitwirkung ist nicht nur formale Pflicht, sondern
praktischer Schutz. So stérken Sie die Rechte der beson-
ders schutzbediirftigen Kollegen und leisten einen wichti-
gen Beitrag zum Erhalt von Beschaftigungsverhaltnissen.
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Wann lhr Arbeitgeber Sie als
Schwerbehindertenvertretung anhoren muss

Ihr Arbeitgeber hat den Betriebs- oder Personalrat umfassend zu informieren und anzuhé-
ren. Dartber hinaus muss er auch Sie als Schwerbehindertenvertretung vor jeder betriebs-
bedingten Kiindigung beteiligen. Ein wichtiges Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zeigt,
zu welchem Zeitpunkt Ilhre Anhérung erfolgen muss und welche Reihenfolge es in den An-
hérungen und Beteiligungen gibt (Urt. v. 13.12.2018, Az. 2 AZR 378/18).

Der Fall: In dem entschiedenen Fall wollte ein Arbeitgeber
einem schwerbehinderten Arbeitnehmer eine Anderungskiin-
digung aussprechen. Dabei handelte es sich um eine Kiindi-
gung mit gleichzeitigem Angebot, das Arbeitsverhaltnis zu
veranderten Bedingungen fortzufiihren. Der Arbeitnehmer
kann dieses Angebot annehmen oder sich dagegen wehren,
etwa durch eine Kiindigungsschutzklage.

Wie immer bei der Kiindigung schwerbehinderter Menschen
war die Zustimmung des Integrationsamts erforderlich. Der
Arbeitgeber beantragte zunachst die Zustimmung und hérte
die Schwerbehindertenvertretung erst zwei Tage spater an.
Der betroffene Arbeitnehmer hielt dies fiir fehlerhaft und
klagte gegen die Kiindigung.

Reihenfolge der Beteiligung ist nicht entscheidend
Das Urteil: Das Bundesarbeitsgericht stellte klar, dass die
Kiindigung nicht allein dadurch unwirksam wird, dass die
Schwerbehindertenvertretung erst nach dem Verfahren beim
Integrationsamt und der Beteiligung des Betriebsrats ange-
hort wurde. Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen ver-
langt das BAG nicht, dass die Schwerbehindertenvertretung
zwingend vor Betriebsrat und Integrationsamt eingeschaltet
werden muss.

Dennoch: Sorgfalt ist geboten

Obwohl das BAG bezliglich der zeitlichen Reihenfolge Ent-
warnung gegeben hat, betonten die Richter die hohen An-
forderungen an die ordnungsgemaBe Beteiligung. Inhalt und
Fristen der Anhorung der Schwerbehindertenvertretung rich-
ten sich — ebenso wie beim Betriebsrat — nach den Grundsat-
zen des § 102 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). lhr Arbeit-
geber muss die Beteiligung also sorgfaltig durchfiihren. Wird
die Schwerbehindertenvertretung iberhaupt nicht oder nicht
ordnungsgemaB beteiligt, ist die Kiindigung unwirksam.

So geht es nach der Zustimmung des
Integrationsamts weiter

Hat das Integrationsamt der Kiindigung zugestimmt, bleibt
Ihrem Arbeitgeber ein Monat Zeit, die Kiindigung auszuspre-

chen. Verpasst er diese Frist, muss er ein neues Zustimmungs-
verfahren einleiten.

I WICHTIG

Zustimmung bei allen Kiindigungsarten
erforderlich

Die Zustimmungspflicht gilt sowohl bei ordentlichen als
auch bei auBerordentlichen (fristlosen) Kiindigungen.

Besonderheit bei fristlosen Kiindigungen

Bei einer fristlosen Kiindigung muss Ihr Arbeitgeber die
Kiindigung normalerweise innerhalb von zwei Wochen nach
Kenntnis des Kiindigungsgrundes erklaren. Erhalt er bei-
spielsweise am 1. Juli Kenntnis von einem Diebstahl, den
ein schwerbehinderter Mitarbeiter begangen hat, misste die
Kiindigung dem Arbeitnehmer grundsétzlich spatestens am
15. Juli zugegangen sein.

Da die Zustimmung des Integrationsamts aber vorab ein-
geholt werden muss, lasst sich diese Frist oft nicht einhalten.
Der § 174 Abs. 5 SGB IX regelt daher, dass eine Kiindigung
auch nach Ablauf der zwei Wochen wirksam sein kann, wenn
sie unverziiglich nach Zustimmung des Integrationsamts er-
klart wird.

Y- HINWEIS

Verkiirzte Fristen gelten auch fiir
Mitarbeitervertretungen

Bei auBerordentlichen Kiindigungen haben auch Betriebs-
oder Personalrate sowie Sie als Schwerbehindertenver-
tretung verkiirzte Fristen fiir ihre Stellungnahme — in der
Regel nur drei Tage.

Sichern Sie lhre Beteiligungsrechte

Vor jeder Kiindigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters
muss lhr Arbeitgeber Sie als Schwerbehindertenvertretung
anhoren. Werden Sie nicht oder fehlerhaft beteiligt, ist die
Kiindigung unwirksam.
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Klindigungen tun?

Was konnen Sie gegen betriebsbedingte

In Zeiten wirtschaftlicher Umbrlche, von Umstrukturierungen und SparmaBnahmen sehen
sich viele Unternehmen gezwungen, Personal abzubauen. Haufig geraten auch schwerbe-
hinderte und gleichgestellte Beschaftigte bei betriebsbedingten Kindigungen ins Visier.

Fir Sie als Schwerbehindertenvertretung stellt sich in solchen
Situationen die drangende Frage: Was kann ich konkret tun,
um Kuindigungen schwerbehinderter Menschen zu verhindern
oder zumindest abzumildern? Es geht um Strategien, Rechte
und Handlungsmdglichkeiten der Schwerbehindertenvertre-
tung im Spannungsfeld von Personalabbau und Teilhabe am
Arbeitsleben.

Der rechtliche Rahmen: Kiindigungsschutz fiir
schwerbehinderte Menschen

Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen genieBen im
Arbeitsrecht einen besonderen Kiindigungsschutz. Neben dem
allgemeinen Kiindigungsschutz nach dem Kiindigungsschutz-
gesetz (KSchG) gilt fiir sie der besondere Kiindigungsschutz
nach § 168 SGB IX. Die Kiindigung eines schwerbehinderten
Menschen ist nur wirksam, wenn zuvor die Zustimmung des
Integrationsamts eingeholt wurde.

Dieser besondere Schutz greift unabhangig von der Betriebs-
groBe, also auch in Kleinbetrieben unter zehn Arbeitnehmern.
Voraussetzung ist allerdings, dass der Kiindigungsentschluss
des Arbeitgebers in einem Zusammenhang mit der Behinde-
rung steht. Und genau hier setzt lhre Aufgabe als Schwer-
behindertenvertretung an.

Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung

bei Kiindigungen

§ 178 Abs. 2 SGB IX verpflichtet lhren Arbeitgeber, Sie als
Schwerbehindertenvertretung unverziiglich und umfassend
uber alle Angelegenheiten zu unterrichten, die einen schwer-
behinderten Menschen betreffen. Dazu zahlen insbesondere
beabsichtigte Kiindigungen. Die Beteiligung muss rechtzei-
tig erfolgen, also vor der endgiiltigen Entscheidung iber die
Kiindigung.

Wird die Schwerbehindertenvertretung nicht ordnungsge-
maB beteiligt, ist die Kiindigung unwirksam. Auch das Ver-
fahren beim Integrationsamt kann angreifbar sein. Betroffene
kénnen Widerspruch und Klage gegen die Entscheidung des
Integrationsamts einlegen. Zudem kann ein Verstol3 gegen
die Beteiligungspflicht zu Schadenersatzanspriichen des Be-
troffenen fiihren (§ 280 BGB in Verbindung mit § 241 BGB).
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Personalabbau durch Outsourcing oder
SchlieBung von Abteilungen

In vielen Fallen beruft sich der Arbeitgeber auf wirtschaftliche
Zwange. Fir Sie als Schwerbehindertenvertretung bedeutet
dies: Sie miissen genau hinsehen, ob tatsachlich keine Wei-
terbeschaftigungsmaglichkeiten bestehen, etwa auf einem
anderen Arbeitsplatz im Betrieb oder durch zumutbare Um-
gestaltung.

Sozialauswahl zulasten schwerbehinderter
Beschaftigter

Im Rahmen der Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 KSchG muss
der Arbeitgeber soziale Gesichtspunkte beriicksichtigen. Dazu
gehort ausdriicklich auch die Schwerbehinderung. Dennoch
kommt es héufig vor, dass schwerbehinderte Beschaftigte
trotz erhohter Schutzwiirdigkeit gekilindigt werden. Sie als
Schwerbehindertenvertretung sollten hier friihzeitig auf eine
fehlerfreie und gerechte Sozialauswahl hinwirken.

Behinderungsbedingte

Leistungseinschrankungen als Kiindigungsgrund
Oft wird versucht, betriebsbedingte Kiindigungen mit ver-
meintlich mangelnder Leistungsfahigkeit zu begriinden, ins-
besondere wenn diese auf die Behinderung zuriickzufiihren
ist. In diesen Fallen ist besondere Vorsicht geboten: Eine sol-
che Argumentation kann diskriminierend sein und gegen das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoB3en.

Das sind lhre Handlungsméglichkeiten vor dem
Kiindigungsentschluss

Sobald Ihr Arbeitgeber erste Uberlegungen zu PersonalmaB-
nahmen anstellt, muss er Sie als Schwerbehindertenvertre-
tung einbinden. Fordern Sie friihzeitig Informationen iber
geplante MaBnahmen an und nutzen Sie die Beteiligung nach
§ 178 Abs. 2 SGB IX konsequent.

Zusammenarbeit mit dem Betriebs- oder
Personalrat

Gerade bei groBeren Umstrukturierungen laufen Verfahren
haufig liber den Betriebs- oder Personalrat. Eine enge Ab-
stimmung zwischen Schwerbehindertenvertretung und Be-
triebsrat ist essenziell, zum Beispiel bei Interessenausgleich



und Sozialplan. Nutzen Sie Ihre Beteiligungsrechte und ver-
schaffen Sie sich Einsicht in die Verhandlungsprozesse.

Einzelfallpriifung mit dem betroffenen
Arbeitnehmer

Priifen Sie gemeinsam mit dem betroffenen Kollegen oder der
betroffenen Kollegin einzelfallbezogen die folgenden Punkte:

* Gibt es zumutbare Weiterbeschaftigungsmaoglichkeiten?

¢ st eine behinderungsgerechte Umgestaltung des Ar-
beitsplatzes denkbar?

e Was ist mit Weiterbildungen?

e Waurden Sie als Schwerbehinderung bei der Sozialaus-
wahl ausreichend berlicksichtigt?

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber kdnnen kreative
Losungen gefunden werden, etwa:

¢ Umsetzung auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz

* Teilzeitarbeit oder Homeoffice-Losungen

e Technische Arbeitshilfen Gber die Integrationsamter

e Nutzung von Fordermitteln (z. B. Lohnkostenzuschiisse)

Je friiher Sie solche Mdglichkeiten anstoBen, desto hoher ist
die Chance, eine Kiindigung zu vermeiden.

Beteiligung im Zustimmungsverfahren beim
Integrationsamt

Das Integrationsamt bezieht Sie als Schwerbehindertenvertre-
tung nach § 170 Abs. 2 SGB IX ausdriicklich in das Verfahren
ein. lhre Stellungnahme hat Gewicht! Legen Sie ausfiihrlich
dar, warum die Kiindigung nicht verhaltnismaBig ist, welche
Alternativen bestehen und welche betrieblichen MaBnahmen
zur Teilhabe unterlassen wurden.

Termin mit dem Integrationsamt

In sehr vielen Fallen ladt das Integrationsamt zu einem Ge-
sprach mit Arbeitgeber, Schwerbehindertenvertretung und
dem betroffenen Arbeitnehmer ein. Bereiten Sie sich gut vor
und nehmen Sie sachkundig Stellung. lhre Aufgabe ist es,
die Interessen des schwerbehinderten Menschen deutlich
zu vertreten, ohne sich in die Defensive dréangen zu lassen.

Einwande bei fehlerhafter Sozialauswahl
Hat lhr Arbeitgeber bei der Sozialauswahl gegen die Schutz-
vorgaben verstoBen oder nicht ausreichend auf die Behinde-

TOP-THEMA

rung Riicksicht genommen, sollten Sie dies klar und fundiert
vorbringen. Das Integrationsamt priift nicht nur formale, son-
dern auch inhaltliche Aspekte der Kiindigung.

Einsparung

Verhinderung statt Verteidigung: Ergreifen Sie

als SBV diese praventiven MaBnahmen

Integration statt Kiindigung: das Praventionsverfahren
§ 167 Abs. 1 SGB IX sieht ein sogenanntes Praventionsver-
fahren vor. Noch vor Ausspruch einer Kiindigung — sobald
Schwierigkeiten im Arbeitsverhaltnis auftreten — muss Ihr
Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung und das In-
tegrationsamt einbinden. Viele Arbeitgeber ignorieren diese
Pflicht. Sie als Schwerbehindertenvertretung kénnen und
sollten hier aktiv werden und auf die Einleitung des Praven-
tionsverfahrens hinwirken.

Unterstiitzung durch externe Beratung und
Rechtsanwalte

Gerade bei drohenden Kiindigungen sollten Sie nicht zogern,
externe Expertise hinzuzuziehen, etwa durch den Inklusions-
beauftragten des Arbeitgebers, die zustandige Fachstelle fiir
behinderte Menschen im Arbeitsleben oder einen erfahrenen
Fachanwalt fiir Arbeitsrecht. Dies zeigt dem Arbeitgeber auch,
dass Sie die Situation ernst nehmen und sich professionell
aufstellen.

Nach der Kiindigung: Unterstiitzung beim
Rechtsweg

Wenn trotz aller Bemiihungen doch eine Kiindigung ausge-
sprochen wurde, endet lhre Aufgabe als Schwerbehinderten-
vertretung nicht. Viele Betroffene wissen nicht, dass sie nur
drei Wochen Zeit haben, Kiindigungsschutzklage zu erheben.
So steht es in § 4 KSchG. Informieren Sie den betroffenen
Kollegen Uber diese Frist und unterstiitzen Sie ihn bei der
Suche nach rechtlichem Beistand.

DIE SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG 7



TOP-THEMA

Antrag auf Gleichstellung bei (noch) nicht - FAZIT
anerkannten Personen
Bei nicht schwerbehinderten, aber gesundheitlich stark ein- Es gibt viel zu tun

geschrankten Beschaftigten mit einem Grad der Behinderung Als Schwerbehindertenvertretung haben Sie mehr Ein-
von 30 oder 40 kann ein Antrag auf Gleichstellung nach § 2 fluss, als viele glauben — wenn Sie lhre Rechte konse-

Abs. 3 SGB IX hilfreich sein, gerade wenn bereits eine Kiin- quent nutzen und friihzeitig aktiv werden. Betriebsbe-
digung angedroht ist. Eine Gleichstellung wirkt riickwirkend dingte Kiindigungen schwerbehinderter Beschaftigter
ab dem Tag der Antragstellung. sind rechtlich hochgradig sensibel und keineswegs leicht
durchzusetzen. lhre Beteiligung kann den entscheiden-
Antrag auf Wiedereinstellung bei unwirksamer den Unterschied machen zwischen Verlust des Arbeits-
Kiindigung platzes und Fortsetzung einer inklusiven Beschaftigung.
Wird die Kiindigung durch das Arbeitsgericht fiir unwirk-
sam erklart, besteht grundsatzlich ein Anspruch auf Wei- B ECE Y NN T VTR 1= P2 WY S 1oy W TR AETR o [ 131
terbeschaftigung. In der Praxis ist aber auch ein Wieder-  BE[{= 1N B I R (RS (6l s Wy e o1 o (VTR 5 Tl (R SR K wd Vo
einstellungsantrag denkbar, vor allem bei unterlassener in Anspruch zu nehmen, und handeln Sie mit Entschlos-
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung oder des senheit im Sinne lhrer Kolleginnen und Kollegen. Denn

Integrationsamts. Teilhabe beginnt mit dem Erhalt des Arbeitsplatzes.

Checkliste: Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung bei
betriebsbedingten Kiindigungen

Ablauf Check

1. Friihzeitige Information und Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung
¢ Sobald sich der Arbeitgeber entschlossen hat, einen Personalabbau oder eine Restrukturierung durchzufiihren, O
sind Sie als Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Abs. 2 SGB IX zu informieren.
e Sie leiten die Zusammenarbeit mit Betriebsrat oder Personalrat ein.

2. Priifung von Alternativen zur Kiindigung
e Kann ein leidensgerechter Arbeitsplatz angeboten werden? O
e |st eine Umsetzung, Umgestaltung oder Weiterbildung méglich?
e Gibt es Fordermdglichkeiten zur Arbeitsplatzsicherung?

3. Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung im Integrationsamtsverfahren nach § 170 SGB IX
e Wenn der Arbeitgeber die Zustimmung zur Kiindigung eines Kollegen beantragt hat, erhalten Sie als Schwerbe- O
hindertenvertretung die Gelegenheit zur Stellungnahme. Das Integrationsamt kann zu einem Gesprach einladen.
¢ Sie als Schwerbehindertenvertretung vertreten die Interessen des Betroffenen aktiv.

4. Entscheidung des Integrationsamts
Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kiindigung, weisen Sie lhre Kollegen auf das Widerspruchsrecht/ O
Klagerecht gegen den Bescheid hin.

5. Kiindigung und Reaktion darauf
Spricht Ihr Arbeitgeber (mit oder ohne) Zustimmung des Integrationsamts die Kiindigung aus, unterstiitzen Sie den O
Betroffenen durch Rechtsberatung und bei der Klageerhebung. Es muss innerhalb von drei Wochen Klage beim
Arbeitsgericht erhoben werden (§ 4 KSchG).

6. Nachbereitung und Pravention

e Werten Sie den Fall im Nachgang gemeinsam mit den Betriebsrat bzw. Personalrat aus.

e Sensibilisieren Sie lhren Arbeitgeber fiir Inklusion.

e Bauen Sie im Betrieb eine nachhaltige Praventionskultur auf: Eine nachhaltige Praventionskultur entsteht, wenn
Arbeitgeber, Sie als Schwerbehindertenvertretung und Fiihrungskrafte Pravention als gemeinsamen Gestaltungs- O
auftrag verstehen. Dazu gehort, friihzeitig iiber gesundheitliche Einschrankungen zu sprechen, Unterstiitzungs-
angebote niedrigschwellig bereitzustellen und das Praventionsverfahren nach § 167 SGB IX aktiv einzusetzen.
RegelmaBige Schulungen und ein offener Umgang mit Teilhabebedarf starken das Vertrauen und verankern
Pravention langfristig im Betrieb.

www.adiuva.de
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Checkliste: Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung bei betriebsbedingten Kündigungen



		Ablauf

		Check



		1. Frühzeitige Information und Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung

Sobald sich der Arbeitgeber entschlossen hat, einen Personalabbau oder eine Restrukturierung durchzuführen, sind Sie als Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Abs. 2 SGB IX zu informieren.

Sie leiten die Zusammenarbeit mit Betriebsrat oder Personalrat ein.

		



		2. Prüfung von Alternativen zur Kündigung

Kann ein leidensgerechter Arbeitsplatz angeboten werden?

Ist eine Umsetzung, Umgestaltung oder Weiterbildung möglich?

Gibt es Fördermöglichkeiten zur Arbeitsplatzsicherung?

		



		3. Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung im Integrationsamtsverfahren nach § 170 SGB IX

Wenn der Arbeitgeber die Zustimmung zur Kündigung eines Kollegen beantragt hat, erhalten Sie als Schwerbehindertenvertretung die Gelegenheit zur Stellungnahme. Das Integrationsamt kann zu einem Gespräch einladen.

Sie als Schwerbehindertenvertretung vertreten die Interessen des Betroffenen aktiv.

		



		4. Entscheidung des Integrationsamts

Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, weisen Sie Ihre Kollegen auf das Widerspruchsrecht/Klagerecht gegen den Bescheid hin.

		



		5. Kündigung und Reaktion darauf

Spricht Ihr Arbeitgeber (mit oder ohne) Zustimmung des Integrationsamts die Kündigung aus, unterstützen Sie den Betroffenen durch Rechtsberatung und bei der Klageerhebung. Es muss innerhalb von drei Wochen Klage beim Arbeitsgericht erhoben werden (§ 4 KSchG).

		



		6. Nachbereitung und Prävention

Werten Sie den Fall im Nachgang gemeinsam mit den Betriebsrat bzw. Personalrat aus.

Sensibilisieren Sie Ihren Arbeitgeber für Inklusion.

Bauen Sie im Betrieb eine nachhaltige Präventionskultur auf: Eine nachhaltige Präventionskultur entsteht, wenn Arbeitgeber, Sie als Schwerbehindertenvertretung und Führungskräfte Prävention als gemeinsamen Gestaltungsauftrag verstehen. Dazu gehört, frühzeitig über gesundheitliche Einschränkungen zu sprechen, Unterstützungsangebote niedrigschwellig bereitzustellen und das Präventionsverfahren nach § 167 SGB IX aktiv einzusetzen. Regelmäßige Schulungen und ein offener Umgang mit Teilhabebedarf stärken das Vertrauen und Verankern Prävention langfristig im Betrieb.
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URTEILE/RECHT

Was der Betriebsrat bei einer Klindigung tun
kann - und was Sie darliber wissen sollten

Als Schwerbehindertenvertretung sind Sie bei jeder geplanten Kiindigung schwerbehinderter
oder gleichgestellter Beschaftigter zwingend zu beteiligen. Gleichzeitig spielt aber auch der
Betriebsrat eine zentrale Rolle. Denn nach § 102 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) muss lhr
Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Kiindigung anhdren. Diese Beteiligung ist unabhangig
von lhrer eigenen und hat eine ganz eigene Rechtswirkung.

Damit Sie als Schwerbehindertenvertretung Ihre Stellungnah-
me gut abstimmen konnen, ist es wichtig zu wissen, welche
Rechte und Méglichkeiten der Betriebsrat hat und wie Sie
seine Reaktion einschatzen und ggf. erganzen konnen.

Die Beteiligung des Betriebsrats: Fristen und
Wirkung

Wird eine Kiindigung geplant, muss der Arbeitgeber den Be-
triebsrat vorher anhoren. Nach § 102 Abs. 2 BetrVG hat der
Betriebsrat fiir seine Reaktion dabei nur wenig Zeit:

e bei einer ordentlichen Kiindigung eine Woche,
* bei einer auBerordentlichen Kiindigung drei Tage.

AuBert sich der Betriebsrat in dieser Frist nicht, gilt das als
Zustimmung, auch wenn er inhaltlich vielleicht gar nicht
einverstanden gewesen ware. Umso wichtiger ist eine klare
Kommunikation im Gremium.

Mdgliche Reaktionen des Betriebsrats
Der Betriebsrat hat vier Mdglichkeiten, auf eine Kiindigungs-
absicht zu reagieren:

1. Zustimmung

Halt der Betriebsrat die Kiindigung fiir berechtigt, kann er
zustimmen, zum Beispiel bei einer erwiesenen schweren
Pflichtverletzung. Diese Zustimmung muss schriftlich erfolgen.

2. Bedenken duBern

Liegt keine klare Grundlage fiir einen Widerspruch vor, be-
stehen aber Zweifel an der RechtmaBigkeit der Kiindigung,
kann der Betriebsrat Bedenken duBern. Das hat zwar keine
unmittelbare Rechtswirkung, muss vom Arbeitgeber jedoch
zur Kenntnis genommen werden.

3. Keine Reaktion (Schweigen)

Reagiert der Betriebsrat gar nicht, gilt das bei ordentlichen
Kiindigungen als Zustimmung. Deshalb ist Schweigen in der
Praxis eher kritisch zu bewerten.

4. Widerspruch

Ein Widerspruch ist nur zulassig, wenn einer der in § 102
Abs. 3 BetrVG gesetzlich geregelten Widerspruchsgriinde vor-
liegt. Dazu zahlen inshesondere

eine fehlerhafte Sozialauswahl,

e der VerstoB gegen eine mit dem Betriebsrat vereinbarte
Auswabhlrichtlinie,

e die Mdglichkeit zur Weiterbeschaftigung auf einem an-
deren Arbeitsplatz sowie

e die Weiterbeschaftigung unter geanderten Bedingungen,
wenn der oder die Betroffene einverstanden ist.

Bedeutung fiir Ihre Arbeit als
Schwerbehindertenvertretung
Als Schwerbehindertenvertretung sind Sie nach § 178 Abs. 2
SGB IX bei jeder Kiindigung schwerbehinderter oder gleichge-
stellter Menschen eigenstandig zu beteiligen. lhre Beteiligung
ist zwingende Wirksamkeitsvoraussetzung fiir die Kiindigung
— genauso wie die des Betriebs- oder Personalrats. Deshalb
ist eine koordinierte Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
hilfreich und in vielen Féllen notwendig.

= FAZIT

Die Rolle des Betriebsrats kennen, um als SBV
wirksam handeln zu kénnen

Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats sind ein wichtiges
Instrument im Kiindigungsschutz — auch fiir schwerbe-
hinderte und gleichgestellte Beschaftigte. Wenn Sie als
Schwerbehindertenvertretung wissen, wie der Betriebsrat
im Einzelfall agieren kann, starkt das lhre eigene Posi-
tion. Stimmen Sie sich ab, tauschen Sie Informationen
aus und treten Sie gegeniiber dem Arbeitgeber moglichst
geschlossen auf. Nur so kdnnen Sie lhr gemeinsames Ziel
erreichen: den Schutz der Beschaftigten vor sozial un-
gerechtfertigten Kiindigungen.
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rechtssicher und umfassend

So priifen Sie betriebsbedingte Kiindigungen

Prifen Sie als Schwerbehindertenvertretung im Zusammenhang mit Ihrer Anhérung zu einer
betriebsbedingten Kiindigung stets noch einmal, ob Sie von IThrem Arbeitgeber alle notwen-
digen Informationen erhalten haben und ob die Voraussetzungen fur eine solche Kiindigung

vorliegen.

Am besten nutzen Sie dazu die folgende Checkliste.
Checkliste:
Betriebsbedingte Kiindigungen

Notwendige Informationen

1. Personliche Daten

e Name e Familienstand o Ausgelibte Tatigkeit
o Alter e Unterhaltspflichten e Abteilung
¢ Betriebszugehdrigkeit (Ehegatte, Kinder) e Tarifbindung

2. Kiindigungsbedingungen
Vertragliche Frist, tarifliche Frist, gesetzliche Frist, Mitteilung der Kiindigungsfrist und des Kiindigungstermins, Mit-
teilung, ob ordentliche oder auBerordentliche Kiindigung

3. Beriicksichtigung besonderer Kiindigungsvorschriften, u. a.
e Schwerbehinderung (Zustimmung des Integrationsamts)
e Mutterschutz bzw. Elternzeit (Zustimmung der fiir Arbeitsschutz zustandigen hochsten Landesbehdrde)
e Auszubildender
e Betriebsrats- oder Personalratsmitglied

4.Voraussetzungen der betriebsbedingten Kiindigung

e Dringende interne/externe Griinde e Interessenabwagung wurde vorgenommen
e Unternehmerische Entscheidung e Sozialauswahl wurde durchgefiihrt

o Wegfall des Arbeitsplatzes e Arbeitnehmer, die aus der Sozialauswahl

o Anderungskiindigung kommt nicht infrage herauszunehmen sind, wurden aus der

Sozialauswahl herausgenommen

5. Betriebsrat/Personalrat
Der Betriebs- oder Personalrat wurde umfassend zur Kiindigung angehort.

6. Schwerbehindertenvertretung
Sie als Schwerbehindertenvertretung wurden umfassend zur Kiindigung angehort.

7. Kiindigung
Die schriftliche und unterschriebene Kiindigung wurde dem Betroffenen zugestellt.

8. Information des Betroffenen
¢ Hat der Betriebsrat der Kiindigung widersprochen, ergibt sich daraus die Mdglichkeit der vorlaufigen Weiter-
beschaftigung nach § 102 Abs. 5 Betriebsverfassungsgesetz.
e Binnen drei Wochen nach Zugang der Kiindigung ist eine Kiindigungsschutzklage einzureichen.
¢ |m Regelfall hat sich der Betroffene binnen drei Tagen bei der Bundesagentur fiir Arbeit arbeitssuchend zu melden.

www.adiuva.de

Haben Sie zu all diesen Punkten die hier aufgefiihrten notwendigen Informationen erhalten, kénnen Sie davon ausgehen,
dass lhr Arbeitgeber Sie umfassend unterrichtet hat und seine jeweiligen Pflichten insoweit eingehalten hat. Fehlen lhnen

noch einige der genannten Informationen, haken Sie nach.
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		Checkliste betriebsbedingte Kündigungen

		



		Notwendige Informationen

		Erhalten



		1. Persönliche Daten

- Name

- Alter

- Betriebszugehörigkeit 

- Familienstand

- Unterhaltspflichten (Ehegatte, Kinder)

- Ausgeübte Tätigkeit

- Abteilung

- Tarifbindung

		



		2. Kündigungsbedingungen

· Vertragliche Frist, tarifliche Frist, gesetzliche Frist,

· Mitteilung der Kündigungsfrist und des Kündigungstermins

		



		3. Berücksichtigung besonderer Kündigungsvorschriften, u. a.

· Schwerbehinderung (Zustimmung des Integrationsamtes)

· Mutterschutz bzw. Elternzeit (Zustimmung der für Arbeitsschutz zuständigen höchsten Landesbehörde)

· Auszubildender

· Betriebsrats- oder Personalratsmitglied

		



		4. Voraussetzungen der betriebsbedingten Kündigung

· Dringende interne/externe Gründe

· Unternehmerische Entscheidung

· Wegfall des Arbeitsplatzes

· Änderungskündigung kommt nicht infrage

· Interessenabwägung wurde vorgenommen

· Sozialauswahl wurde durchgeführt

· Arbeitnehmer, die aus der Sozialauswahl herauszunehmen sind, wurden aus der Sozialauswahl herausgenommen

		



		5. Betriebsrat/Personalrat

Der Betriebs- oder Personalrat wurde umfassend zur Kündigung angehört. 

		



		6. Schwerbehindertenvertretung

Sie als Schwerbehindertenvertretung wurden umfassend zur Kündigung angehört.

		



		7. Kündigung

Die schriftliche und unterschriebene Kündigung wurde dem Betroffenen zugestellt. 

		



		8. Information des Betroffenen

· Hat der Betriebsrat der Kündigung widersprochen, ergibt sich daraus die Möglichkeit der vorläufigen Weiterbeschäftigung nach § 102 Abs. 5 Betriebsverfassungsgesetz.

· Binnen drei Wochen nach Zugang der Kündigung ist eine Kündigungsschutzklage einzureichen. 

· Im Regelfall hat sich der Betroffene binnen drei Tagen bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden. 
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WISSENSWERT

Rechtsfolgen von Widerspruch und Zustimmung

Es gibt zwei Fallkonstellationen, die in der Praxis auch fur Sie als Schwerbehindertenvertre-
tung von Interesse sind: zum einen wenn der Betriebsrat einer Kiindigung widerspricht und
zum anderen die Falle, in denen eine Zustimmung des Integrationsamtes nicht erforderlich
ist. Was ist, wenn das Integrationsamt nicht zustimmt?

Der Widerspruch des Betriebsrats gegen die
Kiindigung

Ihr Betriebsrat muss unbedingt darauf achten, dass sein
Widerspruch wirksam ist. Ein wirksamer Widerspruch muss
nicht nur schriftlich eingelegt werden, sondern setzt nach
§ 102 Abs. 5 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) zu-
dem einen ordnungsgemaBen Betriebsratsbeschluss voraus.
Dartiber hinaus muss er auch den inhaltlichen Voraussetzun-
gen entsprechen.

Der Betriebsrat kann der ordentlichen Kiindigung widerspre-
chen, wenn

1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kiindigenden
Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht
ausreichend beriicksichtigt hat,

2. die Kiindigung gegen eine Auswahlrichtlinie verstoBt ,

3. der zu kiindigende Arbeitnehmer an einem anderen
Arbeitsplatz im selben Betrieb oder in einem anderen Be-
trieb des Unternehmens weiterbeschaftigt werden kann,

4. die Weiterbeschaftigung des Arbeitnehmers nach zu-
mutbaren Umschulungs- oder FortbildungsmaBnahmen
maglich ist oder

5. eine Weiterbeschaftigung des Arbeitnehmers unter
geanderten Vertragsbedingungen méglich ist und der
Arbeitnehmer sein Einverstandnis hiermit erklart hat.

Fehlende Beriicksichtigung der sozialen
Gesichtspunkte (Nr. 1)

Die folgenden Kriterien sind entscheidend fiir die Sozialaus-
wahl nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Kiindigungsschutzgesetz (KSchG):

Dauer der Betriebszugehorigkeit

Lebensalter

gesetzliche Unterhaltspflichten

Schwerbehinderung des Mitarbeiters

Allen Kriterien kommt grundsatzlich gleiches Gewicht zu. Ihr
Arbeitgeber hat allerdings einen Wertungsspielraum. Das
macht es lhnen nicht leichter, die Auswahl lhres Arbeitgebers
zu Uiberpriifen. Denn es kommt lediglich darauf an, dass die
Auswahl des Arbeitgebers vertretbar ist. Geringe Unterschie-
de zwischen den Sozialdaten sind unerheblich.

Unterstiitzung des Arbeitnehmers

Gerade betriebsbedingte Kiindigungen kénnen Sie als
Schwerbehindertenvertretung nicht immer verhindern. Des-
halb ist bei diesen Kiindigungen haufig lhre Unterstiitzung im
Nachhinein gefragt. Hat Ihr Kollege oder lhre Kollegin letztlich
die Kiindigung erhalten, ist es lhre Aufgabe, die Betroffenen
uber ihre Rechte zu informieren.

Denn will sich ein Arbeitnehmer gegen eine Kiindigung weh-
ren, muss er gemaB § 4 KSchG innerhalb von drei Wochen
Kiindigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einlegen.

Wann keine Zustimmung des Integrationsamts
erforderlich ist

Der Arbeitgeber muss eigentlich vor jeder Kiindigung die
Zustimmung des Integrationsamts einholen. Doch es gibt
wichtige Ausnahmen, die aber alles keine betriebsbedingten
Kiindigungen sind. Vom Einholen der Zustimmung kann Ihr
Arbeitgeber absehen, wenn

e es sich um einen einvernehmlichen Aufhebungsvertrag
handelt,

e ein Arbeitsvertrag durch Zeitablauf endet, zum Beispiel
durch eine Befristung,

e eine Eigenkiindigung des schwerbehinderten Kollegen
vorliegt,

e das Arbeitsverhaltnis zwischen lhrem Arbeitgeber und
dem schwerbehinderten Kollegen noch keine sechs Mo-
nate besteht oder

e derAntrag auf Feststellung der Schwerbehinderung oder

Gleichstellung weniger als drei Wochen vor dem Zugang
der Kiindigung gestellt wurde.
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WISSENSWERT

Entschadigung | Lesezeit: 2 Minuten

Abfindung erhalten

Wann lhre Kolleginnen und Kollegen eine

Merkt ein Arbeitnehmer, dass er die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses nicht mehr verhin-
dern kann, denkt er meist schnell an eine Abfindung. Er will wenigstens einen finanziellen
Ausgleich fir den Verlust des Arbeitsplatzes erhalten.

Anspruch auf Abfindung besteht nicht immer

Ob es eine Abfindung gibt und wie hoch sie ausfallt, ist in
den meisten Fallen Verhandlungssache. In vielen Féllen, zum
Beispiel wenn ein Sozialplan verhandelt wird, kommen die
Arbeitgeber aber nicht umhin, eine Abfindung zu zahlen. Zu-
dem gibt es im Hinblick auf betriebsbedingte Kiindigungen
feste Regeln. Diese sollten Sie als Schwerbehindertenvertre-
tung kennen.

Hier besteht ein Anspruch auf Abfindung

Es gibt einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung, wenn
der Arbeitgeber eine Abfindung verbindlich anbietet. Inshe-
sondere ist dabei an den Fall des § 1a Kiindigungsschutz-
gesetz (KSchG) zu denken.

Unser Service fiir Sie

Expertensprechstunde:
Schreiben Sie uns.

Dieser Abfindungsanspruch ist allerdings an enge Voraus-
setzungen gebunden:

1. Es muss sich um eine betriebsbedingte Kiindigung han-
deln.

2. Der Arbeitgeber bietet bereits im Kiindigungsschreiben
eine Abfindung fiir den Fall an, dass der Arbeitnehmer
die Klagefrist verstreichen lasst.

3. Diese Abfindung liegt in einer Hohe von 0,5 Monatsver-
diensten fiir jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhalt-
nisses. Ein angefangenes Jahr wird auf ein volles Jahr
aufgerundet, wenn es mehr als 6 Monate bestanden hat..

Stellen Sie lhre individuellen Fragen an redaktion@die-sbv.de

Eine personliche Antwort erreicht Sie binnen 3 Werktagen.

Onlinebereich:

Hier erhalten Sie alle Arbeitshilfen und Ausgaben zum Download
Alle Arbeitshilfen wie Muster-Schreiben, Checklisten und Ubersichten und auch die Ausgaben kénnen Sie

hier herunterladen: www.adiuva.de

Netzwerktreffen:

Nutzen Sie einmal pro Jahr unser Netzwerktreffen zur Weiterbildung, Vernetzung und zum Austausch.
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Freuen Sie sich schon

auf die nachste Sonderausgabe
zu einem wichtigen

und interessanten Thema!
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